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Nachdem der am 11. Feber 1971 in London, Moskau und Washington zur Unterzeichnung

aufgelegte Vertrag über das Verbot der Anbringung von Kernwaffen und anderer Massenvernich-
tungswaffen auf dem Meeresboden und im Meeresuntergrund, dessen Artikel III Absatz 2 zweiter
und dritter Satz und Absatz 3 zweiter und dritter Satz verfassungsändernde Bestimmungen sind,
welcher also lautet:

(Übersetzung)

VERTRAG
ÜBER DAS VERBOT DER

ANBRINGUNG VON
KERNWAFFEN UND

ANDEREN MASSENVER-
NICHTUNGSWAFFEN

AUF DEM MEERESBODEN
UND IM MEERESUNTER-

GRUND

Die Vertragsstaaten

in Anerkennung des gemein-
samen Interesses der Menschheit
an Fortschritten bei der Erfor-
schung und Nutzung des Mee-
resbodens für friedliche Zwecke,

in der Erwägung, daß die
Verhinderung eines nuklearen
Wettrüstens auf dem Meeres-
boden der Wahrung des Welt-
friedens dient, internationale
Spannungen vermindert und
freundschaftliche Beziehungen
zwischen den Staaten festigt,

in der Überzeugung, daß die-
ser Vertrag einen Schritt auf das
Ziel hin darstellt, den Meeres-
boden und den Meeresunter-
grund aus dem Wettrüsten
herauszuhalten,

in der Überzeugung, daß die-
ser Vertrag einen Schritt auf
dem Wege zu einem Vertrag
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über allgemeine und vollstän-
dige Abrüstung unter strenger
und wirksamer internationaler
Kontrolle darstellt, und ent-
schlossen, auf dieses Ziel gerich-
tete Verhandlungen fortzuset-
zen,

in der Überzeugung, daß die-
ser Vertrag die Ziele und
Grundsätze der Satzung der
Vereinten Nationen in einer
Weise fördern wird, die mit
den Grundsätzen des Völker-
rechtes im Einklang steht und
nicht gegen die Freiheit der
Hohen See verstößt —

sind wie folgt übereingekom-
men:

ARTIKEL I

1. Die Vertragsstaaten ver-
pflichten sich, jenseits der äuße-
ren Grenze der Zone des Mee-
resbodens, die in Artikel II defi-
niert ist, weder Kernwaffen
noch sonstige Arten von Mas-
senvernichtungswaffen noch
Bauten, Abschußrampen oder
sonstige eigens für die Lagerung,
Erprobung oder Verwendung
derartiger Waffen vorgesehene
Einrichtungen auf dem Meeres-
boden und im Meeresunter-
grund einzubauen oder anzu-
bringen.

2. Die Verpflichtungen aus
Absatz 1 dieses Artikels gelten
auch für die in demselben Ab-
satz angeführte Zone des Mee-
resbodens, innerhalb dieser Zone
jedoch nicht für den Küsten-
staat und den Meeresgrund
unter seinen Territorialgewäs-
sern.

3. Die Vertragsstaaten ver-
pflichten sich, einen Staat weder
zu unterstützen noch zu ermu-
tigen noch zu veranlassen, in
Absatz 1 dieses Artikels ange-
führte Tätigkeiten auszuüben,
und werden sich auch nicht
anderweitig an solchen Hand-
lungen beteiligen.

ARTIKEL II

Für die Zwecke dieses Ver-
trages deckt sich die Außen-
grenze der in Artikel I genann-
ten Zone des Meeresbodens mit
der Zwölfmeilen-Außengrenze
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der in Teil II des am 29. April
1958 in Genf unterzeichneten
Übereinkommens über das
Küstenmeer und die Anschluß-
zone genannten Zone und sie
wird nach Maßgabe von Teil I
Abschnitt II dieses Übereinkom-
mens sowie im Einklang mit
dem Völkerrecht gemessen.

ARTIKEL III

1. Um die Ziele dieses Ver-
trages zu fördern und die Er-
füllung seiner Bestimmungen
sicherzustellen, ist jeder Ver-
tragsstaat berechtigt, durch
Beobachtung die Tätigkeiten
anderer Vertragsstaaten auf dem
Meeresboden und im Meeres-
untergrund außerhalb der in Ar-
tikel I genannten Zone nachzu-
prüfen, sofern die Beobachtung
diese Tätigkeiten nicht stört.

2. Bleiben nach solcher Beob-
achtung begründete Zweifel
hinsichtlich der Erfüllung der in
diesem Vertrag übernommenen
Verpflichtungen, so werden der
Vertragsstaat, der diese Zweifel
hegt, und der Vertragsstaat, der
für die Tätigkeiten, welche die
Zweifel ausgelöst haben, verant-
wortlich ist, um die Zweifel zu
zerstreuen, einander konsultie-
ren. Bleiben die Zweifel beste-
hen, so wird der Vertragsstaat,
der die Zweifel hegt, dies den
anderen Vertragsstaaten notifi-
zieren, und die betroffenen Ver-
tragsparteien werden in weite-
ren Verfahren der Nachprüfung,
auf die sie sich einigen können,
zusammenarbeiten, einschließ-
lich angemessener Inspektion
von Gegenständen, Bauten, An-
lagen und sonstigen Einrichtun-
gen, von denen mit Grund ange-
nommen werden kann, daß sie
von der in Artikel I beschrie-
benen Art sind. Die in der
Region dieser Tätigkeiten lie-
genden Vertragsparteien, ein-
schließlich aller Küstenstaaten,
und jede andere Vertragspartei,
die darum nachsucht, sind zur
Teilnahme an solcher Konsulta-
tion und Zusammenarbeit
berechtigt. Nach Abschluß der
weiteren Nachprüfungsverfah-
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ren übermittelt die Vertrags-
partei, die diese Verfahren ein-
geleitet hat, den anderen Ver-
tragsparteien einen sachdien-
lichen Bericht.

3. Kann der für die Tätigkei-
ten, welche die begründeten
Zweifel ausgelöst haben, verant-
wortliche Staat durch Beobach-
tung des Gegenstandes, des Bau-
werkes, der Anlage oder son-
stigen Einrichtung nicht identi-
fiziert werden, so wird der
Staat, der diese Zweifel hegt,
dies den Vertragsstaaten in der
Region dieser Tätigkeiten und
jedem beliebigen anderen Ver-
tragsstaat notifizieren und bei
ihnen sachdienliche Erkundigun-
gen anstellen. Wird durch diese
Erkundigungen festgestellt, daß
ein bestimmter Vertragsstaat
für diese Tätigkeiten verant-
wortlich ist, so wird sich dieser
Vertragsstaat mit den anderen
Vertragsparteien konsultieren
und zusammenarbeiten, wie in
Absatz 2 dieses Artikels vorge-
sehen. Kann die Identität des
Staates, der für die Tätigkeit
verantwortlich ist, durch diese
Erkundigungen nicht festgestellt
werden, so kann der unter-
suchende Staat weitere Nach-
prüfungen, einschließlich Inspek-
tionen, anstellen; er hat die in
der Region der Tätigkeiten lie-
genden Vertragsparteien, ein-
schließlich aller Küstenstaaten,
und jede andere Partei, die mit-
zuwirken wünscht, zur Teil-
nahme einzuladen.

4. Werden die Zweifel bezüg-
lich der Tätigkeiten durch Kon-
sultationen und Zusammen-
arbeit gemäß Absätzen 2 und 3
dieses Artikels nicht beseitigt
und besteht eine ernste Frage
bezüglich der Erfüllung der in
diesem Vertrag übernommenen
Verpflichtungen fort, so kann
ein Vertragsstaat im Einklang
mit den Bestimmungen der Sat-
zung der Vereinten Nationen
die Angelegenheit dem Sicher-
heitsrat vorlegen, der im Ein-
klang mit der Satzung tätig
werden kann.

5. Eine Nachprüfung gemäß
diesem Artikel kann vorgenom-
men werden von jedem Ver-
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tragsstaat mit seinen eigenen
Mitteln oder mit voller oder
teilweiser Unterstützung durch
jeden anderen Vertragsstaat
sowie durch geeignete inter-
nationale Verfahren im Rahmen
der Vereinten Nationen und im
Einklang mit ihrer Satzung.

6. Tätigkeiten der Nachprü-
fung gemäß diesem Vertrag dür-
fen nicht in die Tätigkeiten
anderer Vertragsstaaten eingrei-
fen, und bei ihrer Ausführung
sind völkerrechtlich anerkannte
Rechte, einschließlich der Frei-
heit der Hohen See, und der
Rechte der Küstenstaaten hin-
sichtlich der Erforschung und
Ausbeutung ihrer Festlandsockel
gebührend zu beachten.

ARTIKEL IV

Keine Bestimmung dieses
Vertrages darf so ausgelegt
werden, als stütze oder beein-
trächtige sie die Stellung eines
Vertragsstaates im Hinblick auf
bestehende internationale Über-
einkommen, einschließlich des
Abkommens von 1958 über das
Küstenmeer und die Anschluß-
zone, oder im Hinblick auf
Rechte oder Ansprüche, die ein
solcher Vertragsstaat geltend
machen könnte, oder im Hin-
blick auf Anerkennung oder
Nichtanerkennung von Rechten
oder Ansprüchen, die ein ande-
rer Staat geltend macht, bezüg-
lich der Gewässer vor seinen
Küsten; dies gilt unter anderem
auch für Küstenmeere und
Anschlußzonen oder den Mee-
resboden, Festlandsockel einge-
schlossen.

ARTIKEL V

Die Vertragsparteien ver-
pflichten sich, in redlicher Ab-
sicht Verhandlungen zu führen
über weitere Maßnahmen auf
dem Gebiet der Abrüstung zur
Verhinderung eines Wettrüstens
auf dem Meeresboden und im
Meeresuntergrund.

ARTIKEL VI

Jeder Vertragsstaat kann
Änderungsanträge zu diesem
Vertrag einbringen. Änderungen
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treten für jeden Vertragsstaat,
der sie annimmt, mit dem Zeit-
punkt ihrer Annahme durch die
Mehrheit der Vertragsstaaten
und danach für jeden verblei-
benden Vertragsstaat mit dem
Zeitpunkt der Annahme durch
ihn in Kraft.

ARTIKEL VII
Fünf Jahre nach dem Inkraft-

treten dieses Vertrages wird in
Genf, Schweiz, eine Konferenz
der Vertragsparteien zu dem
Zwecke abgehalten, die Wir-
kungsweise dieses Vertrages zu
überprüfen, um sicherzustellen,
daß die Ziele der Präambel und
die Bestimmungen des Vertrages
verwirklicht werden. Bei dieser
Überprüfung ist den einschlägi-
gen technologischen Entwicklun-
gen Rechnung zu tragen. Auf
der Oberprüfungskonferenz
wird im Einklang mit der Auf-
fassung einer Mehrheit der teil-
nehmenden Vertragsparteien be-
stimmt, ob und wann eine wei-
tere Überprüfungskonferenz
einzuberufen ist.

ARTIKEL VIII
Jeder Vertragsstaat ist in Aus-

übung seiner staatlichen Souve-
ränität berechtigt, diesen Ver-
trag zu kündigen, wenn er der
Auffassung ist, daß durch außer-
gewöhnliche, mit dem Inhalt
dieses Vertrages zusammenhän-
gende Ereignisse eine Gefähr-
dung der höchsten Interessen
seines Landes eingetreten ist. Er
teilt die Kündigung mit einer
Frist von drei Monaten allen
anderen Vertragsstaaten sowie
dem Sicherheitsrat der Verein-
ten Nationen mit. Diese Mittei-
lung hat eine Darlegung der
außergewöhnlichen Ereignisse zu
enthalten, durch die seiner An-
sicht nach eine Gefährdung sei-
ner höchsten Interessen einge-
treten ist.

ARTIKEL IX
Die Bestimmungen dieses Ver-

trages berühren in keiner Weise
die Verpflichtungen, die Ver-
tragsstaaten unter internationa-
len Verträgen zur Errichtung
von kernwaffenfreien Zonen
eingegangen sind.
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ARTIKEL X

1. Dieser Vertrag steht allen
Staaten zur Unterzeichnung
offen. Staaten, die diesen Ver-
trag nicht vor seinem Inkraft-
treten gemäß Absatz 3 dieses
Artikels unterzeichnen, können
ihm jederzeit beitreten.

2. Dieser Vertrag bedarf der
Ratifikation durch die unter-
zeichneten Staaten. Die Ratifi-
kations- und die Beitrittsurkun-
den sind bei den Regierungen
des Vereinigten Königreiches
von Großbritannien und Nord-
irland, der Union der Soziali-
stischen Sowjetrepubliken und
der Vereinigten Staaten von
Amerika, die hiemit zu Deposi-
tarregierungen bestimmt wer-
den, zu hinterlegen.

3. Dieser Vertrag tritt in
Kraft, sobald zweiundzwanzig
Regierungen, einschließlich der
zu Depositarregierungen dieses
Vertrages bestimmten, Ratifika-
tionsurkunden hinterlegt haben.

4. Für Staaten, deren Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunde
nach dem Inkrafttreten dieses
Vertrages hinterlegt wird, tritt
er am Tag der Hinterlegung
ihrer Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde in Kraft.

5. Die Depositarregierungen
unterrichten die Regierungen
aller Unterzeichnerstaaten und
beitretenden Staaten sogleich
vom Zeitpunkt jeder Unter-
zeichnung und jeder Hinter-
legung einer Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde, vom Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses
Vertrages und vom Eingang
sonstiger Mitteilungen.

6. Dieser Vertrag wird von
den Depositarregierungen nach
Artikel 102 der Satzung der
Vereinten Nationen registriert.

ARTIKEL XI

Dieser Vertrag, dessen engli-
scher, russischer, französischer,



2620 117. Stück — Ausgegeben am 10. Oktober 1972 — Nr. 370

spanischer und chinesischer
Wortlaut gleichermaßen ver-
bindlich ist, wird in den Archi-
ven der Depositarregierungen
hinterlegt. Diese übermitteln
den Regierungen der Unter-
zeichnerstaaten und der beitre-
tenden Staaten gehörig beglau-
bigte Abschriften.

Zu Urkund dessen haben die
hierzu gehörig befugten Unter-
zeichneten diesen Vertrag unter-
schrieben.

Geschehen in drei Urschriften
in London, Moskau und
Washington am 11. Feber 1971.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diesen Vertrag für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte
Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Landesverteidigung und vom Bundesminister
für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Öster-
reich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 16. Juni 1972

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Landesverteidigung:
Lütgendorf

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger

Die österreichischen Ratifikationsurkunden zum vorliegenden Vertrag wurden am 10. August
1972 bei den Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, des Vereinigten Königreiches von
Großbritannien und Nordirland sowie der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken hinterlegt;
der Vertrag ist somit gemäß seinem Artikel X Absatz 4 am gleichen Tag für Österreich in Kraft
getreten.

Dem Vertrag gehören nach Mitteilung der Depositarregierungen derzeit folgende weitere
Staaten an:

Afghanistan, Bulgarien, Dänemark, Deutsche Demokratische Republik, Dominikanische Repu-
blik, Elfenbeinküste, Finnland, Ghana, Iran, Irland, Island, Japan, Jordanien, Kanada, Laos,
Malaysia, Malta, Marokko, Mauritius, Mongolei, Nepal, Neuseeland, Niger, Norwegen, Polen,
Rumänien, Saudi-Arabien, Schweden, Sowjetunion, Swaziland, Taiwan, Togo, Tschechoslowakei,
Tunesien, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (einschließ-
lich Antigua, Britische Salomon-Inseln, Brunei, Domenica, Grenada, St. Christopher-Nevis-Anguilla,
St. Lucia und St. Vincent), Vereinigte Staaten von Amerika, Weißrußland und Zypern.

Teil II des am 29. April 1958 in Genf angenommenen Übereinkommens über das Küstenmeer
und die Anschlußzone, auf den im Artikel II des Vertrages über das Verbot der Anbringung von
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Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen auf dem Meeresboden und im Meeresunter-
grund Bezug genommen wird, lautet wie folgt:

„Anschlußzone :

Artikel 24

1. In einer an sein Küstenmeer angrenzenden
Zone der Hohen See kann der Küstenstaat die
erforderliche Kontrolle ausüben, um

a) Verstöße gegen seine Zoll-, Finanz-, Ge-
sundheits- und Einwanderungsvorschriften
auf seinem Hoheitsgebiet oder in seinem
Küstenmeer zu verhindern;

b) Verstöße gegen diese Vorschriften, die auf
seinem Hoheitsgebiet oder in seinem
Küstenmeer begangen worden sind, zu ahn-
den.

2. Die Anschlußzone darf sich nicht weiter als
zwölf Seemeilen über die Basislinie hinaus er-
strecken, von der aus die Breite des Küsten-
meeres gemessen wird.

3. Liegen die Küsten zweier Staaten einander
gegenüber oder grenzen sie aneinander, so ist
mangels einer gegenteiligen Vereinbarung zwi-
schen diesen beiden Staaten keiner von ihnen
berechtigt, seine Anschlußzone über die Mittel-
linie hinaus auszudehnen, auf der jeder Punkt
gleich weit von den nächstgelegenen Punkten
der Basislinien entfernt ist, von denen aus die
Breite des Küstenmeeres jedes der beiden Staaten
gemessen wird."

Kreisky

371.
Nachdem das am 11. Juni 1968 in Brüssel geschlossene Zollabkommen über die vorübergehende

Einfuhr von wissenschaftlichem Gerät, welches also lautet:

(Übersetzung)

ZOLLABKOMMEN ÜBER
DIE VORÜBERGEHENDE
EINFUHR VON WISSEN-
SCHAFTLICHEM GERÄT

PRÄAMBEL

Die VERTRAGSPARTEIEN
des vorliegenden Abkom-
mens, das im Rahmen des
Rates für die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiete des
Zollwesens unter Mitwirkung
der Organisation der Verein-
ten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur
(UNESCO) ausgearbeitet
worden ist,

In der Erwägung, daß die Ent-
wicklung der wissenschaft-
lichen Forschung und des
Unterrichts für den wirt-
schaftlichen und sozialen
Fortschritt von entscheiden-
der Bedeutung ist,

In der Überzeugung, daß die
Einführung allgemeiner Er-
leichterungen für die vor-
übergehende abgabenfreie
Einfuhr von Gerät, das für
die wissenschaftliche For-
schung oder für den Unter-
richt bestimmt ist, hiezu
wirksam beitragen kann,

sind wie folgt übereinge-
kommen:
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KAPITEL I

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel I

Im Sinne dieses Abkommens
bedeutet:

a) „wissenschaftliches Gerät"
Instrumente, Apparate,
Maschinen und Zubehör-
teile, die zur wissenschaft-
lichen Forschung oder
zum Unterricht verwen-
det werden;

b) „Eingangsabgaben" Zölle
und alle anderen Abga-
ben, Steuern, Gebühren
und sonstige Belastungen,
die anläßlich oder im Zu-
sammenhang mit der Ein-
fuhr von Waren erhoben
werden, ohne die Gebüh-
ren und Belastungen, die
dem Betrag nach unge-
fähr auf die Kosten der
erbrachten Dienstleistun-
gen beschränkt sind;

c) „vorübergehende Ein-
fuhr" das vorübergehende
Einbringen ohne Entrich-
tung von Eingangsabgaben
und frei von Einfuhrver-
boten und Einfuhrbe-
schränkungen mit der
Verpflichtung zur Wieder-
ausfuhr;

d) „zugelassene Anstalten"
öffentliche oder private
wissenschaftliche oder
Lehranstalten, die im
wesentlichen keinen Er-
werbszweck verfolgen und
von den zuständigen Be-
hörden des Einfuhrlandes
dazu ermächtigt sind, wis-
senschaftliches Gerät vor-
übergehend einzuführen;

e) „Ratifikation" die Ratifi-
kation, die Annahme oder
Genehmigung;

f) „der Rat" die Organisa-
tion, die auf Grund des
am 15. Dezember 1950
in Brüssel geschlossenen
Abkommens über die Er-
richtung des Rates für die
Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Zollwesens ge-
bildet wurde.
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KAPITEL II
GELTUNGSBEREICH

Artikel 2
Jede Vertragspartei verpflich-

tet sich, zur vorübergehenden
Einfuhr zuzulassen:

a) wissenschaftliches Gerät,
das in ihrem Gelbiet aus-
schließlich für die wissen-
schaftliche Forschung oder
den Unterricht verwendet
werden soll;

b) Ersatzteile für das nach
lit. a zur vorübergehen-
den Einfuhr zugelassene
wissenschaftliche Gerät;

c) Werkzeuge, die eigens
hergestellt worden sind
zur Instandhaltung, Prü-
fung, Einstellung oder
Instandsetzung wissen-
schaftlichen Geräts, das
innerhalb ihres Gebietes
ausschließlich für die wis-
senschaftliche Forschung
oder den Unterricht ver-
wendet wird.

Artikel 3
Die Zulassung von wissen-

schaftlichem Gerät, Ersatzteilen
und Werkzeugen zur vorüber-
gehenden Einfuhr kann den fol-
genden Bedingungen unterwor-
fen werden:

a) daß sie von zugelassenen
Anstalten eingeführt und
unter deren Aufsicht und
Verantwortung verwen-
det werden;

b) daß sie im Einfuhrland
für nicht gewerbliche
Zwecke verwendet wer-
den;

c) daß sie in Mengen einge-
führt werden, die ihrer
Zweckbestimmung ange-
messen sind;

d) daß sich ihre Nämlichkeit
bei der Wiederausfuhr
feststellen läßt;

e) daß sie das Eigentum
einer natürlichen Person
mit Wohnsitz im Ausland
oder einer juristischen
Person mit Sitz im Aus-
land bleiben, solange sie
sich im Einfuhrland be-
finden.
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Artikel 4
Jede Vertragspartei kann die

Erfüllung der Verpflichtungen,
die sie im vorliegenden Abkom-
men eingegangen ist, ganz oder
teilweise aussetzen, wenn Waren
vom gleichen wissenschaftlichen
Wert wie die wissenschaftlichen
Geräte oder Ersatzteile, deren
vorübergehende Einfuhr beab-
sichtigt ist, im Einfuhrland her-
gestellt werden und verfügbar
sind.

KAPITEL III
BESONDERE BESTIMMUN-

GEN
Artikel 5

Jede Vertragspartei verpflich-
tet sich, in allen Fällen, in
denen sie es für möglich hält,
keine Sicherheitsleistung für den
Eingangsabgabenbetrag zu ver-
langen, sondern sich mit einer
schriftlichen Verpflichtungser-
klärung zu begnügen. Diese
Verpflichtungserklärung kann
entweder bei jeder Einfuhr oder
allgemein für einen bestimmten
Zeitraum oder gegebenenfalls
für die Dauer der Zulassung der
Anstalt verlangt werden.

Artikel 6
1. Zur vorübergehenden Ein-
fuhr zugelassenes wissenschaft-
liches Gerät ist von dem Tag
der Einfuhr an innerhalb von
sechs Monaten wiederauszu-
führen. Die Zollbehörden des
Landes der vorübergehenden
Einfuhr können jedoch verlan-
gen, daß das Gerät innerhalb
einer kürzeren, für den Zweck
der vorübergehenden Einfuhr
als ausreichend angesehenen
Frist wiederausgeführt wird.
2. Liegen triftige Gründe vor,
so können die Zollbehörden
eine längere Frist festsetzen
oder die zuerst festgesetzte
Frist verlängern.
3. Kann das zur vorüberge-
henden Einfuhr zugelassene Ge-
rät wegen einer Beschlagnahme,
die nicht von einer Privatperson
veranlaßt worden ist, ganz oder
teilweise nicht wiederausgeführt
werden, so wird die Wiederaus-
fuhrfrist für die Dauer der
Beschlagnahme gehemmt.
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Artikel 7

Zur vorübergehenden Ein-
fuhr zugelassenes wissenschaft-
liches Gerät kann in einer Sen-
dung oder in mehreren Sendun-
gen über jedes für derartige
Abfertigungen zuständige Zoll-
amt wiederausgeführt werden,
auch wenn dieses nicht das Ein-
gangszollamt ist.

Artikel 8

Anstelle der Wiederausfuhr
kann das zur vorübergehenden
Einfuhr zugelassene wissen-
schaftliche Gerät auch einer
anderen Bestimmung zugeführt,
insbesondere zum freien Ver-
kehr abgefertigt werden; Vor-
aussetzung dafür ist, daß die
Bedingungen und Förmlichkei-
ten erfüllt werden, die in den
Gesetzen und sonstigen Vor-
schriften des Landes der vor-
übergehenden Einfuhr vorge-
sehen sind.

Artikel 9

Abweichend von der in die-
sem Abkommen festgelegten
Verpflichtung zur Wiederaus-
fuhr braucht im Falle eines ge-
hörig nachgewiesenen Unfalls
schwerbeschädigtes wissen-
schaftliches Gerät nicht ganz
oder teilweise wiederausgeführt
zu werden, wenn je nach Ver-
langen der Zollbehörden

a) die darauf entfallenden
Eingangsabgaben entrich-
tet werden oder

b) es dem Staat, in dessen
Gebiet es vorübergehend
eingeführt worden ist,
kostenlos überlassen wird
oder

c) es unter amtlicher Auf-
sicht vernichtet wird, ohne
daß dem Staat, in dessen
Gebiet es vorübergehend
eingeführt worden ist,
Kosten daraus entstehen.

Artikel 10

Artikel 9 gilt auch für Teile,
die bei einer Instandsetzung
oder Änderung des wissenschaft-
lichen Geräts ersetzt worden
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sind, während es sich im Lande
der vorübergehenden Einfuhr
befand.

Artikel 11

Die Artikel 6 bis 9 gelten
auch für die Ersatzteile und die
Werkzeuge des Artikels 2.

KAPITEL IV

VERSCHIEDENE BESTIM-
MUNGEN

Artikel 12

1. Jede Vertragspartei be-
schränkt die Zollförmlichkeiten,
die im Zusammenhang mit den
in diesem Abkommen vorgese-
henen Erleichterungen zu erfül-
len sind, auf ein Mindestmaß;
sie veröffentlicht möglichst bald
alle sie betreffenden Vorschrif-
ten.

2. Bei der Einfuhr und Wie-
derausfuhr von wissenschaft-
lichem Gerät werden die Be-
schau und die Zollalbfertigung
in allen Fällen, in denen dies
möglich und zweckmäßig ist,
dort vorgenommen, wo das Ge-
rät verwendet wird.

Artikel 13

Dieses Abkommen setzt nur
Mindesterleichterungen fest und
hindert die Vertragsparteien
nicht, gegenwärtig oder künftig
auf Grund autonomer Bestim-
mungen oder auf Grund zwei-
seitiger oder mehrseitiger Über-
einkünfte weitergehende Er-
leichterungen zu gewähren.

Artikel 14

Für die Zwecke dieses Ab-
kommens können die Gebiete
der Vertragsparteien, die eine
Zoll- oder Wirtschaftsunion
bilden, als ein einziges Gebiet
angesehen werden.

Artikel 15

Dieses Abkommen hindert
nicht die Anwendung der nach
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autonomen Gesetzen und son-
stigen Vorschriften aus Grün-
den der öffentlichen Moral oder
Ordnung, der öffentlichen
Sicherheit, der öffentlichen Hy-
giene oder Gesundheit oder
zum Schutz von Patenten und
Warenzeichen auferlegten Ver-
bote und Beschränkungen.

Artikel 16

Jede Verletzung dieses Ab-
kommens, jede Unterschiebung,
falsche Erklärung oder Hand-
lung, die bewirkt, daß eine
(natürliche oder juristische) Per-
son oder ein Gerät ungerecht-
fertigt in den Genuß der in
diesem Abkommen vorgese-
henen Erleichterungen gelangt,
macht den Schuldigen nach den
Gesetzen und sonstigen Vor-
schriften des Landes, in dem die
Zuwiderhandlung begangen
worden ist, strafbar und ver-
pflichtet ihn gegebenenfalls zur
Entrichtung der Eingangsab-
gaben.

KAPITEL V

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 17

1. Die Vertragsparteien kom-
men erforderlichenfalls zusam-
men, um die Durchführung
dieses Abkommens zu prüfen
und insbesondere die zur ein-
heitlichen Auslegung und An-
wendung dieses Abkommens ge-
eigneten Maßnahmen zu er-
wägen.

2. Die Zusammenkünfte wer-
den vom Generalsekretär des
Rates auf Antrag einer Ver-
tragspartei einberufen. Falls die
Vertragsparteien nichts anderes
beschließen, finden die Zusam-
menkünfte am Sitz des Rates
statt.

3. Die Vertragsparteien geben
sich für ihre Zusammenkünfte
eine Geschäftsordnung. Zur
Beschlußfassung bedarf es einer
Zweidrittelmehrheit der bei
der Zusammenkunft anwesenden
und an der Abstimmung teil-
nehmenden Vertragsparteien.
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4. Die Vertragsparteien sind
zu einem Beschluß über eine
Frage nur dann fähig, wenn
mehr als die Hälfte von ihnen
anwesend ist.

Artikel 18

1. Jede Meinungsverschieden-
heit zwischen Vertragsparteien
über die Auslegung oder
Anwendung dieses Abkommens
wird, soweit möglich, durch
Verhandlungen zwischen ihnen
beigelegt.

2. Jede nicht durch unmittel-
bare Verhandlungen beigelegte
Meinungsverschiedenheit wird
von den am Streitfall beteilig-
ten Parteien den gemäß Arti-
kel 17 zusammengekommenen
Vertragsparteien vorgelegt, die
die Meinungsverschiedenheit
prüfen und Empfehlungen für
ihre Beilegung erteilen.

3. Die am Streitfall beteiligten
Parteien können im voraus
vereinbaren, die Empfehlungen
der Vertragsparteien als ver-
bindlich anzunehmen.

Artikel 19

1. Die Mitgliedstaaten des
Rates sowie die Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen oder
ihrer SpezialOrganisationen kön-
nen Vertragsparteien dieses
Abkommens werden

a) durch Unterzeichnung
ohne Vorbehalt der Rati-
fikation;

b) durch Hinterlegung einer
Ratifikationsurkunde,
nachdem sie das Abkom-
men unter dem Vorbehalt
der Ratifikation unter-
zeichnet haben;

c) durch Beitritt.

2. Dieses Abkommen liegt bis
einschließlich 30. Juni 1969 in
Brüssel am Sitz des Rates zur
Unterzeichnung durch die in
Absatz 1 bezeichneten Staaten
auf; nach diesem Tag steht es
zum Beitritt offen.
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3. Jeder Staat, der den in Ab-
satz 1 bezeichneten Organisatio-
nen nicht als Mitglied ange-
hört, kann nach Inkrafttreten
dieses Abkommens durch Bei-
tritt Vertragspartei werden,
wenn ihn der von den Ver-
tragsparteien dazu beauftragte
Generalsekretär des Rates ein-
lädt.

4. Die Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunden werden beim
Generalsekretär des Rates hin-
terlegt.

Artikel 20

1. Dieses Abkommen tritt drei
Monate nach dem Tag in Kraft,
an dem es fünf der in Arti-
kel 19 Absatz 1 bezeichneten
Staaten ohne Vorbehalt der
Ratifikation unterzeichnet oder
ihre Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunden hinterlegt haben.

2. Für jeden Staat, der dieses
Abkommen ohne Vorbehalt
der Ratifikation unterzeichnet,
es ratifiziert oder ihm beitritt,
nachdem fünf Staaten es ohne
Vorbehalt der Ratifikation
unterzeichnet oder ihre Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunden
hinterlegt halben, tritt das Ab-
kommen drei Monate nach
Unterzeichnung ohne Vorbehalt
der Ratifikation oder Hinterle-
gung seiner Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden in Kraft.

Artikel 21

1. Dieses Abkommen wird auf
unbegrenzte Zeit abgeschlossen.
Jede Vertragspartei kann jedoch
das Abkommen nach dem Tag,
an dem es gemäß Artikel 20 in
Kraft getreten ist, jederzeit
kündigen.

2. Die Kündigung ist durch
Hinterlegung einer Urkunde
beim Generalsekretär des Rates
zu notifizieren.

257
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3. Die Kündigung wird sechs
Monate nach Eingang der Kün-
digungsurkunde beim General-
sekretär des Rates wirksam.

Artikel 22

1. Die nach Artikel 17 zusam-
mengekommenen Vertragspar-
teien können Änderungen die-
ses Abkommens empfehlen.

2. Der Generalsekretär des
Rates übermittelt allen Ver-
tragsparteien, allen anderen
Unterzeichnerstaaten, dem Ge-
neralsekretär der Vereinten Na-
tionen sowie dem Generaldirek-
tor der Organisation der Ver-
einten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur
(UNESCO) den Wortlaut jeder
auf diese Weise empfohlenen
Änderung.

3. Binnen sechs Monaten nach
dem Tag der Übermittlung der
empfohlenen Änderung kann
jede Vertragspartei dem Gene-
ralsekretär des Rates bekannt-
geben,

a) daß sie gegen die empfoh-
lene Änderung Einspruch
erhebt;

b) daß sie die empfohlene
Änderung zwar anzuneh-
men beabsichtigt, aber die
für die Annahme erfor-
derlichen Voraussetzungen
in ihrem Land noch nicht
erfüllt sind.

4. Solange eine Vertragspartei,
die eine Mitteilung nach Ab-
satz 3 lit. b gemacht hat, dem
Generalsekretär des Rates die
Annahme der empfohlenen
Änderung nicht notifiziert
hat, kann sie noch binnen neun
Monaten nach Ablauf der in
Absatz 3 vorgesehenen Frist
von sechs Monaten gegen die
empfohlene Änderung Ein-
spruch erheben.

5. Wird gegen die empfohlene
Änderung nach den Absätzen 3
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und 4 Einspruch erhoben, so
gilt sie als nicht angenommen
und bleibt ohne Wirkung.

6. Ist gegen die empfohlene
Änderung kein Einspruch nach
den Absätzen 3 und 4 erhoben
worden, so gilt sie im folgenden
Zeitpunkt als angenommen:

a) wenn keine Vertragspartei
eine Mitteilung nach Ab-
satz 3 lit. b gemacht hat,
mit Ablauf der in Ab-
satz 3 genannten Frist von
sechs Monaten;

b) wenn mindestens eine
Vertragspartei eine Mit-
teilung nach Absatz 3
lit. b gemacht hat, im
früheren der folgenden
zwei Zeitpunkte:

i) an dem Tag, an dem
alle Vertragsparteien,
die eine derartige
Mitteilung gemacht
haben, dem General-
sekretär des Rates
ihre Annahme der
empfohlenen Ände-
rung notifiziert ha-
ben, jedoch frühe-
stens am Tag des Ab-
laufs der in Absatz 3
genannten Frist von
sechs Monaten, auch
wenn alle Annahme-
erklärungen schon vor
diesem Tage eingegan-
gen sind;

ii) an dem Tag des Ab-
laufs der in Absatz 4
genannten Frist von
neun Monaten.

7. Jede Änderung tritt sechs
Monate nach dem Zeitpunkt in
Kraft, in dem sie als angenom-
men gilt.
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8. Der Generalsekretär des
Rates notifiziert sobald wie mög-
lich allen Vertragsparteien und
den Unterzeichnerstaaten jeden
nach Absatz 3 lit. a gegen die
empfohlene Änderung erhobe-
nen Einspruch sowie jede nach
Absatz 3 lit. b eingegangene
Mitteilung. Er teilt anschließend
allen Vertragsparteien und den
Unterzeichnerstaaten mit, ob
die Vertragspartei oder die Ver-
tragsparteien, die eine solche
Mitteilung gemacht haben, Ein-
spruch gegen die empfohlene
Änderung erheben oder sie an-
nehmen.

9. Jeder Staat, der dieses Ab-
kommen ratifiziert oder ihm
beitritt, nimmt damit auch die
Änderungen an, die im Zeit-
punkt der Hinterlegung seiner
Ratifikations- oder Beitrittsur-
kunde in Kraft sind.

Artikel 23

1. Jeder Staat kann bei Unter-
zeichnung dieses Abkommens
ohne Vorbehalt der Ratifikation
oder bei Hinterlegung seiner
Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde oder in jedem späte-
ren Zeitpunkt durch Notifi-
kation an den Generalsekretär
des Rates erklären, daß dieses
Abkommen für alle oder für
einzelne Gebiete gilt, deren
internationale Beziehungen er
wahrnimmt oder für die er
international die Verantwortung
übernimmt. Eine solche Noti-
fikation wird drei Monate nach
ihrem Eingang beim General-
sekretär des Rates wirksam, wo-
bei jedoch das Abkommen für
die in der Notifikation genann-
ten Gebiete erst dann Anwen-
dung findet, wenn es für den
betreffenden Staat in Kraft ge-
treten ist.

2. Jeder Staat, der dieses Ab-
kommen durch Notifikation
nach Absatz 1 auf ein Gebiet
ausgedehnt hat, dessen inter-
nationale Beziehungen er wahr-
nimmt oder für das er inter-
national die Verantwortung
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übernimmt, kann dem General-
sekretär des Rates nach Arti-
kel 21 notifizieren, daß dieses
Gebiet das Abkommen nicht
mehr anwendet.

Artikel 24
Vorbehalte zu diesem Ab-

kommen sind nicht zulässig.

Artikel 25
Der Generalsekretär des Rates

notifiziert allen Vertragspar-
teien, den anderen Unterzeich-
nerstaaten, dem Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen
sowie dem Generaldirektor der
Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wis-
senschaft und Kultur (UNESCO)

a) die Unterzeichnungen,
Ratifikationen und Bei-
tritte nach Artikel 19;

b) den Zeitpunkt, in dem
dieses Abkommen nach
Artikel 20 in Kraft tritt;

c) die Kündigungen nach
Artikel 21;

d) jede nach Artikel 22 als
angenommen geltende
Änderung und den Tag
ihres Inkrafttretens;

e) den Eingang der Noti-
fikationen nach Artikel 23.

Artikel 26
Nach Artikel 102 der Satzung

der Vereinten Nationen wird
dieses Abkommen auf Antrag
des Generalsekretärs des Rates
beim Sekretariat der Vereinten
Nationen registriert.

Zu Urkund dessen haben die
dazu gehörig Bevollmächtigten
dieses Abkommen unterzeich-
net.

Geschehen zu Brüssel, am
elften Juni neunzehnhundert-
achtundsechzig, in englischer
und französischer Sprache, wo-
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bei beide Texte in gleicher
Weise authentisch sind, in einer
einzigen Ausfertigung, die beim
Generalsekretär des Rates hin-
terlegt wird; dieser übermittelt
allen in Artikel 19 Absatz 1 be-
zeichneten Staaten beglaubigte
Abschriften.
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Der Generalsekretär des Rates
für die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Zollwesens bestätigt,
daß diese Abschrift gleich-
lautend ist dem Originaltext,
der in den Archiven des Rates
für die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet des Zollwesens hin-
terlegt ist.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Abkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen und vom Bundesminister für
Auswärtige. Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich
versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 29. Februar 1972

Der Bundespräsident:

Jonas

Der Bundeskanzler:

Kreisky

Der Bundesminister für Finanzen :

Androsch

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten :

Kirchschläger

Da die österreichische Ratifikationsurkunde zum vorliegenden Abkommen am 29. März 1972
hinterlegt wurde, ist das Abkommen gemäß seinem Artikel 20 Absatz 2 für Österreich am 29. Juni
1972 in Kraft getreten.

Bis zur Hinterlegung der österreichischen Ratifikationsurkunde sind folgende weitere Staaten
Vertragsparteien des Abkommens geworden:

Ägypten, Algerien, Australien (einschließlich Papua, Norfolk-, Weihnachts- und Kokos-
[Keeling-]Inseln, sowie Treuhandgebiet Neu-Guinea), Belgien, Chile, Dahomey, Dänemark, (Zoll-
gebiet ausschließlich der Färöer-Inseln und Grönland), Bundesrepublik Deutschland, Ecuador,
Fidschi, Frankreich (einschließlich Kondominium Neue Hebriden), Gabon, Ghana, Indien, Iran,
Israel, Kamerun, Libanon, Libyen, Luxemburg, Niederlande, Niger, Polen, Portugal, Rumänien,
Senegal, Singapur, Spanien, Südafrika, Taiwan, Thailand, Tschad, Tschechoslowakei, Vereinigtes
Königreich von Großbritannien und Nordirland (einschließlich Guernsey, Insel Man, Jersey,
Bermuda, Britisch-Honduras, Gibraltar, Pitcairn, Seychellen, St. Helena, Gilbert- und Ellice-Inseln,
Salomon-Inseln, Montserrat, Jungferninseln und Kondominium Neue Hebriden) sowie Zypern.

Kreisky

372.
Nachdem das am 8. Oktober 1970 in Luxemburg unterzeichnete Kulturabkommen zwischen

der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg samt Annex, welches Vertragswerk
also lautet:

K U L T U R A B K O M M E N
zwischen der Republik Österreich und dem

Großherzogtum Luxemburg

Die Republik Österreich und das Großherzog-
tum Luxemburg,

vom Wunsche geleitet, die freundschaftlichen
Beziehungen zwischen den beiden Ländern durch
die Förderung der Zusammenarbeit auf den Ge-
bieten des Hochschulwesens, der Wissenschaft, des
Erziehungswesens und der Kultur zu vertiefen,

haben vereinbart, das vorliegende Abkommen
abzuschließen und sind wie folgt übereingekom-
men:

HOCHSCHULWESEN UND WISSENSCHAFT

Artikel I

Die Vertragschließenden Parteien werden trach-
ten, ihre Beziehungen auf den Gebieten der For-
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schung und Lehre unter besonderer Berücksichti-
gung der Tätigkeit der wissenschaftlichen und
künstlerischen Hochschulen und der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften und deren
Forschungsinstitute durch den Austausch von
Hochschullehrern und sonstigen Fachleuten zu
intensivieren.

Artikel 2

Die Vertragschließenden Parteien werden den
Austausch von Studierenden und absolvierten
Akademikern ermutigen und durch die Gewäh-
rung von Stipendien fördern.

Artikel 3

(1) Österreich wird luxemburgischen Studie-
renden die in Luxemburg absolvierten „Cours
Universitaires" auf die vorgeschriebene Dauer
eines ordentlichen Studiums der gleichen Studien-
richtung in Österreich anrechnen und die in den
„Cours Universitaires" abgelegten Prüfungen an-
erkennen, wenn der erfolgreiche Abschluß durch
das „Certificat" der luxemburgischen „Cours Uni-
versitaires" nachgewiesen wird. Ob und welche
Lehrveranstaltungen und Prüfungen in Öster-
reich für die einzelnen Studienrichtungen nach-
geholt werden müssen, wird durch den zustän-
digen österreichischen Bundesminister festgelegt
werden.

(2) Die Vertragschließenden Parteien erkennen
die Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse im Sinne
der Europäischen Konvention über die Gleich-
wertigkeit der Reifezeugnisse an. Luxemburgische
Reifezeugnisse berechtigen zum Studium an wis-
senschaftlichen Hochschulen in Österreich in je-
nem Umfange, der aus der im Annex vorgenom-
menen Gegenüberstellung der Reifezeugnisse der
Vertragschließenden Parteien hervorgeht. Der
Annex bildet einen integrierenden Bestandteil die-
ses Abkommens.

(3) Die luxemburgischen Reifezeugnisse werden
gleichzeitig als Nachweise anerkannt, daß der In-
haber die deutsche Sprache in einem zum Stu-
dium in Österreich ausreichenden Maße be-
herrscht.

(4) Der Artikel 1 Ziffer 2 der Europäischen
Konvention über die Gleichwertigkeit der Reife-
zeugnisse sowie der § 7 Abs. 6, 2. Satz des All-
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes, Österreichi-
sches Bundesgesetzblatt Nr. 177/1966, werden in
Österreich auf luxemburgische Bewerber um die
Immatrikulation nicht angewandt.

(5) Luxemburgische Studierende haben das
Recht, in Österreich die Lehramtsprüfung für
höhere Schulen abzulegen.

(6) Für die Beratung der Fragen, die sich in
Angelegenheiten des Artikels 3 ergeben, wird
eine Ständige Expertenkommission eingesetzt
werden, die aus je drei von jedem der beiden
Länder zu ernennenden Mitgliedern bestehen
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wird. Jede der Vertragschließenden Parteien kann
für seine Sektion Berater beiziehen. Die Liste der
Mitglieder wird der anderen Vertragspartei auf
diplomatischem Wege übermittelt werden. Die
Ständige Expertenkommission wird auf Wunsch
einer der Vertragsparteien, jährlich jedoch minde-
stens einmal zusammentreten. Der Tagungsort
wird jeweils vereinbart werden.

Artikel 4

Die Vertragschließenden Parteien werden die
direkte Zusammenarbeit zwischen den wissen-
schaftlichen Institutionen beider Länder auf den
Gebieten der Forschung und Lehre ermutigen
und fördern.

Artikel 5

Die Vertragschließenden Parteien werden die
Teilnahme von Fachleuten des anderen Landes
an wissenschaftlichen Treffen innerhalb ihrer
Staatsgebiete fördern.

Artikel 6

Die Vertragschließenden Parteien werden die
direkte Zusammenarbeit zwischen ihren Biblio-
theken und Archiven ermutigen und insbesondere
die Auswertung der Bestände, die sich auf die
Geschichte des anderen Landes beziehen, unter-
stützen.

ERZIEHUNGSWESEN

Artikel 7

Die Vertragschließenden Parteien werden ihre
Beziehungen auf dem Gebiete des höheren und
mittleren allgemein- und berufsbildenden Schul-
wesens durch den Austausch von Lehrern, Sprach-
assistenten und sonstigen Fachleuten vertiefen.

Artikel 8

Die Vertragschließenden Parteien werden den
Austausch von Schülern zwischen beiden Ländern
ermutigen.

Artikel 9

Die Vertragschließenden Parteien werden den
Austausch auf dem Gebiete der außerschulischen
Jugenderziehung sowie der Erwachsenenbildung
und direkte Kontakte zwischen den in Frage
kommenden Institutionen und Organisationen
beider Länder zum Zwecke des Erfahrungsaus-
tausches auf diesen Gebieten unterstützen.

KULTUR

Artikel 10
Die Vertragschließenden Parteien werden ihre

Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Kultur
intensivieren:
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a) in den Bereichen der Musik und der dar-
stellenden sowie der bildenden Kunst durch
die Entsendung und den Austausch von
Künstlern und Ensembles und durch deren
Teilnahme an Veranstaltungen, die im an-
deren Lande stattfinden;

b) durch den Austausch von Ausstellungen;
c) durch den Austausch von Fachleuten und

Erfahrungen auf dem Gebiete der Denk-
malpflege;

d) durch den Austausch von Kultur-, Doku-
mentar- und Unterrichtsfilmen sowie von
wissenschaftlichen Filmen und von sonstigen
Bild- und Schallträgern wissenschaftlichen
und künstlerischen Inhalts;

e) durch die Unterstützung des Austausches
auf dem Gebiete des Sportes.

AUSTAUSCH VON PUBLIKATIONEN

Artikel 11
Die Vertragschließenden Parteien werden im

Rahmen des UNESCO-Abkommens über die Ein-
fuhr von Gegenständen erzieherischen, wissen-
schaftlichen oder kulturellen Charakters vom
22. November 1950 den Austausch von Büchern,
Dokumentationsmaterial und anderen Publikatio-
nen auf den Gebieten der Kunst, der Wissen-
schaft, des Unterrichtswesens, der außerschulischen
Jugenderziehung und der Erwachsenenbildung
unterstützen.

STÄNDIGE GEMISCHTE KOMMISSION

Artikel 12

Mit Ausnahme jener Angelegenheiten, die un-
ter Artikel 3 dieses Abkommens fallen, wird zur
Beratung aller die Durchführung und Anwen-
dung der Bestimmungen dieses Abkommens be-
treffenden Fragen eine Ständige Gemischte Kom-
mission eingesetzt werden, die aus je drei von
jedem der beiden Länder zu ernennenden Mit-
gliedern bestehen wird. Jede der Vertragschließen-
den Parteien kann für seine Sektion Experten
beiziehen. Die Liste der Mitglieder wird der an-
deren Vertragspartei auf diplomatischem Wege
übermittelt werden. Die Ständige Gemischte
Kommission wird auf Wunsch einer der Vertrags-
parteien, mindestens jedoch alle drei Jahre zu
einer Sitzung zusammentreten, und zwar ab-
wechselnd in Österreich und in Luxemburg.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 13

Das vorliegende Abkommen bedarf der Rati-
fikation und tritt zwei Monate nach dem Aus-
tausch der Ratifikationsurkunden, der in Wien
erfolgen wird, in Kraft.
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Artikel 14

Das vorliegende Abkommen bleibt bis zur
Kündigung durch eine der Vertragschließenden
Parteien in Kraft. Im Falle einer Kündigung tritt
das Abkommen mit Ablauf des sechsten Monates
nach deren Notifizierung außer Kraft.

Geschehen zu Luxemburg, am 8. Oktober 1970
in zweifacher Urschrift in deutscher und fran-
zösischer Sprache, wobei beide Texte in gleicher
Weise verbindlich sind.

Für die Republik Österreich:

Pour la République d'Autriche:

Weidinger

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

Für das Großherzogtum Luxemburg:

Thorn

A N N E X
Die erfolgreich abgelegte Reifeprüfung bzw.

Abschlußprüfung an den in der nachfolgenden
Liste angeführten luxemburgischen Schulen be-
rechtigen in Österreich zur Aufnahme als ordent-
licher Hörer (Immatrikulation) an einer wissen-
schaftlichen Hochschule für jene Studienrichtun-
gen bzw. Fachrichtungen, zu denen die erfolg-
reiche Ablegung der in der Liste angeführten
österreichischen Reifezeugnisse gemäß der Hoch-
schulberechtigungsverordnung, BGBl. Nr. 101/
1968, in der jeweils geltenden Fassung, berechtigt.
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die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Vertragswerk für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Unterricht und Kunst, vom Bundesminister
für Wissenschaft und Forschung und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegen-
gezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 18. Juni 1972

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:

Kreisky

Der Bundesminister für Unterricht und Kunst:

Sinowatz

Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung:

Firnberg

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten :

Kirchschläger

Das vorliegende Vertragswerk tritt nach dem am 6. September 1972 erfolgten Austausch der
Ratifikationsurkunden gemäß seinem Artikel 13 am 6. November 1972 in Kraft.

Kreisky
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373.

Nachdem das am 17. Juli 1971 in Rom unterzeichnete Abkommen zwischen der Republik
Österreich und der Italienischen Republik über den Personenverkehr, welches also lautet:

A B K O M M E N
ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER-
REICH UND DER ITALIENISCHEN
REPUBLIK ÜBER DEN PERSONENVER-

KEHR
Die Republik Österreich

und
die Italienische Republik

vom Wunsche geleitet, im Geiste der gutnachbar-
lichen Beziehungen den Personenverkehr zwi-
schen den beiden Staaten weiter zu erleichtern,
sind übereingekommen, diese Materie, über die
Bestimmungen des Europäischen Abkommens
über die Regelung des Personenverkehrs zwischen
den Mitgliedstaaten des Europarates, vom 13. De-
zember 1957, hinaus, wie folgt zu regeln:

Artikel 1

(1) Italienische Staatsangehörige dürfen mit
einem der nachgenannten Dokumente der Italie-
nischen Republik sichtvermerksfrei in das Gebiet
der Republik Österreich einreisen und sich dort
drei Monate aufhalten:
gültiger Reisepaß,
Sammelreisepaß,
amtlicher Personalausweis,
Identitätskarte für Staatsbeamte,

Geburtsurkunde, die mit einem Lichtbild ver-
sehen und von der Polizei gestempelt ist,
sofern es sich um Minderjährige unter 15 Jah-
ren handelt.

(2) Für einen Aufenthalt von mehr als drei
Monaten benötigen italienische Staatsangehörige
einen gültigen Reisepaß der Italienischen Repu-
blik und einen Einreisesichtvermerk der Republik
Österreich.

(3) Für den Aufenthalt zur Ausübung einer
selbständigen oder unselbständigen Arbeit im
Gebiet der Republik Österreich benötigen italie-
nische Staatsangehörige einen gültigen Reisepaß
der Italienischen Republik und einen Sichtver-
merk der Republik Österreich. Wenn jedoch
eine berufliche Tätigkeit auf künstlerischem,
kulturellem oder sportlichem Gebiet ausgeübt
wird, dürfen italienische Staatsangehörige mit
einem der in Absatz 1 erwähnten Dokumente
sichtvermerksfrei in das Gebiet der Republik
Österreich einreisen und sich dort 30 Tage auf-
halten.

(4) Italienischen Staatsangehörigen, die sichtver-
merksfrei oder mit einem zeitlich befristeten
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Sichtvermerk nach Österreich eingereist sind,
kann, falls sie im Besitze eines gültigen Reise-
passes der Italienischen Republik sind, ein wei-
terer Aufenthalt durch die Erteilung eines
Wiedereinreisesichtvermerkes gestattet werden.

Artikel 2

Sofern italienische Staatsangehörige gemäß
Artikel 1 Absätze 2 bis 4 einen Sichtvermerk der
Republik Österreich benötigen, so wird dieser
für mehrmalige Ein- oder Wiedereinreisen erteilt,
so daß sie während der Gültigkeitsdauer des Sicht-
vermerkes die Grenzen der Republik Österreich
beliebig oft überschreiten dürfen. Für den Ein-
reisesichtvermerk sind keine Abgaben, für den
Wiedereinreisesichtvermerk ist lediglich die Ein-
gabengebühr zu entrichten.

Artikel 3

(1) Österreichische Staatsbürger dürfen mit
einem der nachgenannten Reisedokumente der
Republik Österreich sichtvermerksfrei in das
Gebiet der Italienischen Republik einreisen und
sich dort drei Monate aufhalten:

gültiger oder seit weniger als 5 Jahren abge-
laufener Reisepaß,
amtlicher Personalausweis,
Sammelreisepaß.

(2) Für einen Aufenthalt von mehr als drei
Monaten benötigen österreichische Staatsbürger
einen gültigen Reisepaß der Republik Österreich
und einen Einreisesichtvermerk der Italienischen
Republik.

(3) Für den Aufenthalt zur Ausübung einer
selbständigen oder unselbständigen Arbeit im
Gebiet der Italienischen Republik benötigen
österreichische Staatsbürger einen gültigen Reise-
paß der Republik Österreich und einen Einreise-
sichtvermerk der Italienischen Republik. Wenn
jedoch eine berufliche Tätigkeit auf künstle-
rischem, kulturellem oder sportlichem Gebiet
ausgeübt wird, dürfen österreichische Staats-
bürger mit einem der in Absatz 1 erwähnten
Reisedokumente sichtvermerksfrei in das Gebiet
der Italienischen Republik einreisen und sich
dort 30 Tage aufhalten.

(4) Österreichischen Staatsbürgern, die sichtver-
merksfrei oder mit einem zeitlich befristeten
Sichtvermerk nach Italien eingereist sind, kann,
falls sie im Besitze eines gültigen Reisepasses der
Republik Österreich sind, ein weiterer Aufenthalt
durch die Verlängerung der Aufenthaltsberechti-
gung gestattet werden.

Artikel 4

Sofern österreichische Staatsbürger gemäß
Artikel 3 Absätze 2 und 3 einen Einreisesicht-

258
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vermerk der Italienischen Republik benötigen,
so wird dieser frei von Abgaben erteilt. Für die
Verlängerung der Aufenthaltsberechtigung (Arti-
kel 3 Absatz 4) ist lediglich die Eingabengebühr
zu entrichten. Während der Gültigkeitsdauer der
Aufenthaltsberechtigung dürfen österreichische
Staatsbürger die Grenzen der Italienischen Repu-
blik ohne Wiedereinreisesichtvermerk (visto di
reingresso) beliebig oft überschreiten.

Artikel 5

Die Staatsangehörigen der beiden Vertrags-
staaten, die sich auf dem Gebiet des anderen
Staates aufhalten, sind verpflichtet, die dort
geltenden Bestimmungen über den Aufenthalt
und die berufliche Tätigkeit von Ausländern
einzuhalten.

Artikel 6

Den hiefür zuständigen Behörden der Republik
Österreich einerseits und der Italienischen Repu-
blik andererseits bleibt das Recht vorbehalten,
jeden Staatsangehörigen des anderen Vertrags-
staates von der Einreise und dem Aufenthalt
auszuschließen, falls eine solche Person als uner-
wünscht angesehen wird.

Artikel 7

Jeder der beiden Vertragsstaaten wird dem
Inhaber eines der in Artikel 1 Absatz 1 und
Artikel 3 Absatz 1 erwähnten Dokumente die
Rückkehr auf sein Gebiet ohne weitere Förmlich-
keit gestatten, selbst wenn die Staatsangehörig-
keit bestritten sein sollte.

Artikel 8

Jeder der beiden Vertragsstaaten behält sich
das Recht vor, die vorstehenden Bestimmungen
— ausgenommen die des Artikels 7 — zur Gänze
oder teilweise vorübergehend aus Gründen der
öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Sicherheit
oder der Volksgesundheit auszusetzen. Jede Aus-
setzung ist dem anderen Vertragsstaat unver-
züglich auf diplomatischem Wege schriftlich mit-
zuteilen.

Artikel 9

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation.
Es tritt einen Monat nach dem Austausch der
Ratifikationsurkunden in Kraft. Die Ratifika-
tionsurkunden werden in Wien ausgetauscht.
(2) Dieses Abkommen ist für unbestimmte Zeit
geschlossen und kann auf diplomatischem Wege
schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten gekündigt werden.

(3) Dieses Abkommen berührt nicht Bestim-
mungen, die in zwischen den beiden Staaten auf
diesem Gebiet geltenden bilateralen und multi-
lateralen Übereinkommen oder Abkommen ent-
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halten sind, mit Ausnahme des am 28. Dezember
1955 in Rom geschlossenen Abkommens über die
Aufhebung der Sichtvermerkspflicht, das mit
Inkrafttreten des vorliegenden Abkommens
außer Kraft tritt.

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
das vorstehende Abkommen unterzeichnet und
mit Siegeln versehen.

Geschehen zu Rom, am 17. Juli 1971, in zwei
Ausfertigungen in deutscher und italienischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise
authentisch sind.

Für die Repubik Österreich:

Rudolf Kirchschläger m. p.

Für die italienische Republik:

Aldo Moro m. p.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Abkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Inneres, vom Bundesminister für Finanzen
und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staats-
siegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 24. Juli 1972

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Kreisky

Der Bundesminister für Inneres:
Rösch

Der Bundesminister für Finanzen :
Androsch

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kirchschläger

Die Ratifikationsurkunden zum vorliegenden Abkommen wurden am 15. September 1972
ausgetauscht; das Abkommen tritt somit gemäß seinem Art. 9 Abs. 1 am 15. Oktober 1972 in Kraft.

Kreisky
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